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1. Bewerbungsverfahren

Online-Bewerbungsverfahren auf dem Bewerbungsportal „MoveOn“ (Internetseite RIA -
www.lmu.de/international/auslandsstudium) 

• Online- Bewerbungsbogen ausfüllen
• Pdf erzeugen
• Beim Programmbeauftragten mit den anderen Bewerbungsunterlagen (s.u.) in 

zweifacher Ausfertigung abgeben

Vollständige Bewerbungsunterlagen enthalten
Online-Bewerbungsbogen

• Online-Bewerbungsbogen
• Deckblatt Erasmus-Bewerbung
• Motivationsschreiben auf Deutsch
• Tabellarischer Lebenslauf auf Deutsch
• Notenkontoauszug aus LSF
• Sprachnachweis



1. Bewerbungsverfahren

Sprachnachweis

• Sprachniveau Englisch: B2.
• Alle anderen europäischen Sprachen: Niveau B1.

Nachweisformen:
 Abiturzeugnis 

• Englisch B2 auf dem Zeugnis nachgewiesen oder am Gymnasium 7 Jahre belegt 
und mind. mit "gut" / 10 Punkten abgeschlossen

• alle anderen Sprachen: B1 auf dem Zeugnis ausgewiesen oder am Gymnasium 5 
Jahre belegt und mind. Mit "gut" / 10 Punkten abgeschlossen)

• Formular „Sprachnachweis“ ausfüllen und eine (einfache) Kopie des 
Abiturzeugnisses beilegen

 Transcripts
 Offizielle Sprachzertifikate

Hintergrund: Sie sollten der Unterrichtssprache ausreichend folgen können.



1. Bewerbungsverfahren

Doppel-/Mehrfachbewerbungen

• Die Bewerbung ist sowohl über das Haupt- wie auch das Nebenfach möglich.

• Erstellt werden kann Prioritätenliste mit bis zu vier Hochschulen (auch über 
unterschiedliche Programmbeauftragte)

• Die vollständigen Bewerbungsunterlagen werden jeweils bei den verschiedenen 
Programmbeauftragten abgegeben.

Bewerbungsfrist für das akademische Jahr 2020/21 (Wintersemester 2020/21 und 
Sommersemester 2021):

Die Unterlagen sind einzureichen bis zum Freitag, den 31. Januar 2020
(postalisch, persönlich in der Sprechstunde oder im Institutsbriefkasten / EG Gang)

[Achtung: am 17. und am 31. Januar findet keine Sprechstunde statt!]



1. Bewerbungsverfahren

Hinweis Auslandspraktika mit ERASMUS

 Gefördert werden klassische Vollzeit-Praktika in Einrichtungen, mit denen kein 
bilaterales Erasmus-Abkommen besteht. 

 Die Mindestaufenthaltsdauer: 8 Wochen (60 Tage)

 Ansprechpartner für Anfragen zu Erasmus Praktikum ist Johannes Hoch (hoch@lmu.de) 
[Student und Arbeitsmarkt]



1. Bewerbungsverfahren

Hinweis

 Jeder Studierende kann pro Studienzyklus (Bachelor, Master) 12 Monate mit Erasmus 
ins Ausland gehen (Studium und Praktikum)

 Promovierende können mit Erasmus einen Auslandsaufenthalt bis maximal 12 Monate 
absolvieren

 Der Mindestaufenthalt für Erasmus-Studium beträgt 3 Monate (90 Tage)

 Der Mindestaufenthalt für Erasmus-Praktikum beträgt 2 Monate (60 Tage)
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2. Auswahl / Nominierung

 Die Auswahl erfolgt durch die Programmbeauftragten, evtl. in Absprache untereinander.

 Die Auswahl wird dem ERASMUS-Büro bis spätestens zum 29.02.2020 mitgeteilt.

 Außerdem werden alle Bewerber persönlich durch den Programmbeauftragten 
informiert.

 Weitere Informationen erfolgen – zu einem späteren Zeitpunkt! – von Seiten des 
ERASMUS-Büros.

 Die Programmbeauftragten melden die nominierten Bewerber der Gasthochschule.

 Außerdem müssen sich die Studierenden selbst bei der Gastuniversität anmelden. 
Die Verfahren und Termine variieren. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig selbst! 
(häufig unter ‚Erasmus-Incoming-Students‘ auf der Homepage der Universitäten)



2. Auswahl / Nominierung

Nachrückverfahren

 Bewerber, die keinen Platz erhalten haben, können für das Nachrückverfahren 
vorgeschlagen werden.

 Auch Bewerber für Universitäten / Länder, zu denen im Fach kein Kontakt besteht, 
können am Nachrückverfahren teilnehmen.

 Ansprechpartner für das Nachrückverfahren ist Claudia Wernthaler
(claudia.wernthaler@lmu.de)



2. Auswahl / Nominierung

Kriterien für die Auswahl

- Motivationsschreiben: Bitte selbständig verfassen, sollte Beschäftigung mit der 
Gastuniversität und dem dortigen Angebot der Kunstgeschichte erkennen lassen. 

- Sprachnachweis: Muss erfüllt sein

- Transcript: Förderungswürdigkeit
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3. Informationen zum Stipendium

Gezahlt wird ein monatliches Stipendium, das sich nach den Erasmus-Länderfördersätzen 
der EU-Kommission und dem jährlichen Erasmusbudget der LMU sowie der geplanten 
Aufenthaltsdauer der Studierenden richtet. 

Fördermodell der LMU

Dauer Erasmus-Aufenthalt Erasmus-Förderung 
(=Mobilitätsphase) (= Erasmus-Förderzeitraum)

3 Monate 3 Monatsraten
4-7 Monate 4 Monatsraten
8-12 Monate 7 Monatsraten



3. Informationen zum Stipendium

Stand: 2019
Juni 2020: Bekanntgabe 
der aktuellen Fördersätze 
für 20/21

Hinweis Zero-Grant-
Zeitraum: Differenz 
zwischen tatsächlicher 
Aufenthaltsdauer 
(Mobilitätsphase) und 
finanziell geförderter 
Aufenthaltsdauer (Erasmus 
Förderzeitraum). Kann je 
nach Budgetlage 
(schlecht!) umgewandelt 
und nachträglich 
bezuschusst werden. 



3. Informationen zum Stipendium

Studierende mit besonderen Bedürfnissen

Studierende mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50% oder alleinerziehende 
Studierende, die ihr Kind mit ins Ausland nehmen, können einen Antrag auf Sondermittel 
stellen. Ansprechpartner: Claudia Wernthaler (claudia.wernthaler@lmu.de)
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4. Leistungsnachweis / Vereinbarungen zum Studienaufenthalt

OLS (Online Language Support)

Alle bereits ausgewählten Erasmus-Studierenden mit Unterrichtssprache Englisch  / 
Französisch / Spanisch / Italienisch / Niederländisch / Tschechisch / Dänisch / Griechisch / 
Polnisch / Portugiesisch oder Schwedisch müssen vor und nach Ihrem Erasmus-Aufenthalt 
den so genannten OLS-Sprachtest absolvieren.
Der Sprachtest dient der statistischen Erfassung des Sprachniveaus der Studierenden und 
ist unabhängig von den Sprachnachweisen, die im Rahmen der Bewerbung vorgewiesen 
werden müssen.

Studierende, deren Sprachniveau bei B1 oder schlechter liegt, erhalten die Einladung zu 
weiterführenden Online-Sprachkursen, um die Sprachkenntnisse vor dem Aufenthalt 
weiter zu verbessern.



4. Leistungsnachweis / Vereinbarungen zum Studienaufenthalt

Anerkennung der im Ausland erbrachten Studienleistungen

 Anerkennung im gewünschten / sinnvollen Umfang (Beratung Programmbeauftragte)

 Abschluss eines klar festgelegten Studienprogramms (Learning Agreement) vor 
Abreise (ggf. korrigiert / ergänzt während des Aufenthalts) 

 LMU-Studierende erhalten Learning Agreement der LMU sowie einen dazugehörigen 
Leitfaden vom Referat Internationale Angelegenheiten per E-Mail 

 Zum Abschluss des Auslandsstudiums übermittelt die Partnerhochschule den 
Studierenden und der LMU eine Bescheinigung über das absolvierte Studienprogramm 
sowie eine Aufstellung der Ergebnisse.

 Außerdem erhalten Erasmus-Studierenden vom RIA nach Abschluss Ihres Aufenthaltes 
ein Erasmus-Teilnahmezertifikat (Ergänzung zum Diploma Supplement und formale 
Anerkennung des Auslandsaufenthalts)
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5. Beurlaubung

 Für die Zeit des Gastaufenthalts ist eine Beurlaubung möglich und eigentlich auch 
sinnvoll.

 Das entsprechende Semester wird dann nicht als Fachsemester angerechnet.

 Bitte beachten Sie: Während eines Urlaubssemesters können in München keine 
Prüfungen abgelegt werden (Ausnahme: Wiederholungsprüfungen)

 Bitte beachten Sie auch, dass insgesamt in einem Studiengang nur eine Beurlaubung 
von maximal zwei Semestern möglich ist.
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6. Hinweise auf weitere Förderungsarten und Programme an der LMU

PROSALMU

(https://www.uni-
muenchen.de/studium/studium_int/auslandsstudium/finanzierung/prosa_lmu/index.html)

 Auslandsstipendienprogramm aus Mitteln des DAAD (Promos) und des Bayerischen 
Staates (Fond Hochschule International)

 Finanzierung von Studien- und Forschungsaufenthalten, Praktika, Sprachkursen, 
Kurzprogrammen (z.B. Summerschools)

 Förderbar: Reise- und Unterhaltskosten (keine Studiengebühren), abhängig vom 
Reiseland

 Antrag: neben Lebenslauf, Beschreibung des Vorhabens, Transcript etc., auch zwei 
akademische Gutachten 



6. Hinweise auf weitere Förderungsarten und Programme an der LMU

VIU (Venice International University): Zusammenschluss verschiedener 
internationaler Universitäten, darunter die LMU

Unterrichtssprache: Englisch, Finanzierung: Bewerbung bei PROSALMU

Frühjahrssemester (Februar – Mai): Globalization Program
Herbstsemester (September – Dezember): Cultural Heritage

Praktikumsmöglichkeiten: z.B. Schwerpunkt "Cultural Heritage"
CNR-Italian National Research Council, Rome
La Biennale di Venezia, Venice
Peggy Guggenheim Collection, Venice
Fondazione Musei Civici, Venice
Venezia Marketing Eventi (Venice Carnival Season), Venice
Comune di Venezia

Bewerbungstermine: 15.04. für September – Dezember - 15.09. für Februar – Mai

Ansprechpartnerin: Claudia Wernthaler


